
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 37 NÖ JagdG Aufteilung des
Pachtschillings

 NÖ JagdG - NÖ Jagdgesetz 1974

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.02.2026

file:///


1. (1)Der Pachtschilling, einschließlich eines im Sinne des § 15 Abs. 4 etwa entrichteten Entgeltes, ist abzüglich der

die Jagdgenossenschaft belastenden Kosten (insbesondere des Aufwandersatzes der Gemeinde) auf alle

Eigentümer der das Genossenschaftsjagdgebiet bildenden Grundstücke unter Zugrundelegung des

Flächenausmaßes der Grundstücke aufzuteilen. Dabei haben jedoch jene Grundstücke außer Betracht zu bleiben,

auf denen die Jagd ruht (§ 17 Abs. 1 und 2).

2. (2)Der auf einen Jagdeinschluß (§ 14 Abs. 3) entfallende Pachtschilling ist nur unter die Eigentümer jener

Grundstücke, die den Jagdeinschluß bilden, zu verteilen.

3. (3)Innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Erlag des jährlichen Pachtschillings hat der Jagdausschuß ein

unter Mitwirkung der Gemeinde erstelltes Verzeichnis der auf die einzelnen Grundbesitzer nach dem

zugrundegelegten Maßstab (Abs. 1) entfallenden Anteile durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen

Einsicht aufzulegen. Bagatellbeträge sind zu kennzeichnen. Die Auflegung ist von der Gemeinde kundzumachen.

4. (4)(entfällt)

5. (5)Nach Bestimmung der Anteile ist vom Jagdausschuß über die Verwendung des eventuell nicht abgeholten bzw.

überwiesenen Pachtschillings ein Beschluß zu fassen. Mit einem solchen Beschluss kann festgelegt werden, dass

die vorgesehene Verwendung des eventuell nicht abgeholten bzw. überwiesenen Pachtschillings bis zur allfälligen

Änderung des Beschlusses gültig ist. Die vorgesehene Verwendung hat im allgemeinen Interesse der Land- und

Forstwirtschaft oder des ländlichen Raumes zu liegen. Ein solcher Beschluß bedarf der Zustimmung von

mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Jagdausschusses.

6. (6)Weiters kann der Jagdausschuß nach Bestimmung der Anteile beschließen, daß anstelle von der Gemeinde der

Pachtschilling vom Obmann

-ausbezahlt oder

-bei Bekanntgabe der Bankverbindung überwiesen

werden kann. Hinsichtlich der Fristen und der Kundmachung gilt Abs. 7 sinngemäß.

7. (7)Die Gemeinde hat an der Amtstafel kundzumachen, daß die Grundeigentümer ihre Anteile innerhalb von sechs

Monaten nach Ablauf der Einsichtsfrist gemäß Abs. 3 beim Gemeindeamt, bei Vorliegen eines Beschlusses nach

Abs. 6 beim Obmann des Jagdausschusses, abholen bzw. die Überweisung der Beträge unter Angabe der

Bankverbindung verlangen können. Weiters ist in der Kundmachung darauf hinzuweisen, daß allfällige

Überweisungsspesen vom Anteil abgezogen, Bagatellbeträge nicht überwiesen und nicht abgeholte bzw.

überwiesene Anteile zugunsten des vom Jagdausschuß beschlossenen Verwendungszwecks verwendet werden.

Der Verwendungszweck ist ausdrücklich anzuführen.

8. (8)Nach Ablauf der in Abs. 7 genannten Frist sind die nicht abgeholten bzw. nicht überwiesenen Beträge dem vom

Jagdausschuß beschlossenen Verwendungszweck zuzuführen.

9. (9)Der Jagdausschuß hat der Gemeinde für ihren Aufwand eine Pauschalentschädigung zu leisten. Die

Pauschalentschädigung ist vom Pachtschilling abzuziehen (Abs. 1). Die Pauschalentschädigung beträgt 5 % der

Höhe des Pachtschillings, mindestens jedoch € 200,–. Dieser Mindestbetrag vermindert oder erhöht sich unter

Berücksichtigung der Verbraucherpreise, wobei Schwankungen bis zu 5 % nicht zu berücksichtigen sind. Der so

errechnete Betrag ist auf einen vollen Euro-Betrag aufzurunden.

10. (10)Die Landesregierung hat mit Verordnung die Höhe des Bagatellbetrages unter Berücksichtigung der

Buchungskosten festzulegen.
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